
59. Gesetz vom 12. Juli 2000 über den Schutz
personenbezogener Daten bei nicht automa-
tionsunterstützt geführten Dateien (Kärntner
Landes-Datenschutzgesetz – K-LDSG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Schutz perso-
nenbezogener Daten, die in nicht automa-
tionsunterstützt geführten Dateien für
Zwecke solcher Angelegenheiten verwendet
werden, in denen die Zuständigkeit zur Ge-
setzgebung Landessache ist.

(2) Dieses Gesetz ist auf die nicht automati-
onsunterstützte Verwendung personenbezo-
gener Daten im Sinne des Abs. 1 in Kärnten
anzuwenden.

(3) Dieses Gesetz ist auf die nicht automati-
onsunterstützte Verwendung personenbezo-
gener Daten im Sinne des Abs. 1 in anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union an-
zuwenden, soweit diese Verwendung für
Zwecke einer in Kärnten gelegenen Haupt-
oder Zweigniederlassung eines Auftraggebers
erfolgt.

(4) Abweichend von Abs. 2 ist das Recht des
Sitzstaates des Auftraggebers auf die nicht
automationsunterstützte Verwendung perso-
nenbezogener Daten im Sinne des Abs. 1 in
Kärnten anzuwenden, wenn ein Auftraggeber
des privaten Bereichs mit Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union
personenbezogene Daten in Kärnten zu einem
Zweck verwendet, der keiner in Kärnten gele-
genen Niederlassung dieses Auftraggebers zu-
zurechnen ist.

(5) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, so-
weit personenbezogene Daten im Sinne des

Abs. 1 durch Kärnten nur durchgeführt wer-
den.

§ 2
Verweisungen auf das Datenschutzgesetz
2000 – DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999

(1) Die in diesem Gesetz verwendeten Be-
griffe haben die in § 4 DSG 2000 festgelegte
Bedeutung.

(2) Nicht automationsunterstützt geführte
Dateien im Sinne des § 1 Abs. 1 gelten als Da-
tenanwendungen im Sinne des § 4 Z 7 DSG
2000.

(3) Art. 2 1. bis 9. Abschnitt DSG 2000 sind
auf nicht automationsunterstützt geführte
Dateien im Sinne des § 1 Abs. 1 sinngemäß an-
zuwenden, wobei in § 6 Abs. 4 DSG 2000 an
die Stelle des Bundeskanzlers die Landesre-
gierung tritt und § 17 DSG 2000 mit der Maß-
gabe anzuwenden ist, daß die Meldepflicht nur
für solche Dateien besteht, deren Inhalt gemäß
§ 18 Abs. 2 DSG 2000 der Vorabkontrolle un-
terliegt.

§ 3
Strafbestimmungen

(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand ei-
ner in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet oder nach an-
deren Verwaltungsstrafbestimmungen mit
strengerer Strafe bedroht ist, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis
zu 18.000 Euro zu ahnden ist, wer 
1. sich vorsätzlich widerrechtlichen Zugang

zu einer Datenanwendung im Sinne des § 1
Abs. 1 verschafft oder einen erkennbar wi-
derrechtlichen Zugang vorsätzlich auf-
rechterhält oder

2. Daten im Sinne des § 1 Abs. 1 vorsätzlich
in Verletzung des Datengeheimnisses (§ 2
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dieses Gesetzes iVm § 15 DSG 2000) über-
mittelt, insbesondere Daten, die ihm gemäß
§ 2 dieses Gesetzes iVm §§ 46 oder 47 DSG
2000 anvertraut wurden, vorsätzlich für
andere Zwecke verwendet oder

3. Daten im Sinne des § 1 Abs. 1 entgegen ei-
nem rechtskräftigen Urteil oder Bescheid
verwendet, nicht beauskunftet, nicht rich-
tigstellt oder nicht löscht oder

4. Daten im Sinne des § 1 Abs. 1 vorsätzlich
entgegen § 2 dieses Gesetzes iVm § 26
Abs. 7 DSG 2000 löscht.

(2) Sofern die Tat nicht den Tatbestand ei-
ner in die Zuständigkeit der Gerichte fallen-
den strafbaren Handlung bildet, begeht eine
Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe
bis zu 9.000 Euro zu ahnden ist, wer
1. Daten im Sinne des § 1 Abs. 1 ermittelt,

verarbeitet oder übermittelt, ohne seine
Meldepflicht gemäß § 2 dieses Gesetzes iVm
§ 17 DSG 2000 erfüllt zu haben oder

2. Daten im Sinne des § 1 Abs. 1 in das Aus-
land übermittelt oder überläßt, ohne die er-
forderliche Genehmigung der Daten-
schutzkommission gemäß § 2 dieses Geset-
zes iVm § 13 DSG 2000 eingeholt zu haben
oder

3. seine Offenlegungs- oder Informations-
pflichten gemäß § 2 dieses Gesetzes iVm
den §§ 23, 24 oder 25 DSG 2000 verletzt
oder 

4. die gemäß § 2 dieses Gesetzes iVm § 14 DSG
2000 erforderlichen Sicherheitsmaßnah-
men gröblich außer Acht läßt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 4
Abgabenbefreiung

Die durch dieses Gesetz unmittelbar veran-
laßten Eingaben der Betroffenen zur Wahrung
ihrer Interessen sind von den Landesverwal-
tungsabgaben befreit.

§ 5
Umsetzungshinweis

Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie
95/46/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Da-
tenverkehr, ABl. Nr. L 281 vom 23. November
1995, S. 31, umgesetzt.

§ 6
Inkrafttreten und Übergangsbestimmung

(1) Dieses Gesetz tritt – sofern Abs. 2 nicht
anderes anordnet - am 1. Jänner 2000 in Kraft.

(2) § 3 tritt an dem der Kundmachung im
Landesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft.

(3) Nicht automationsunterstützt geführte
Dateien im Sinne des § 1 Abs. 1, die am 1. Jän-
ner 2000 bestehen und der Meldepflicht gemäß
§ 2 Abs. 3 unterliegen, sind dem Datenverar-
beitungsregister bis spätestens 1. Jänner 2003
zu melden.

(4) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001
tritt in § 3 Abs. 1 an die Stelle des Betrages
„18.000 Euro“ der Betrag „250.000 S“ und in
§ 3 Abs. 2 an die Stelle des Betrages „9.000
Euro“ der Betrag „125.000 S“.

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

60. Gesetz vom 12. Juli 2000, mit dem das
Katastrophenhilfegesetz geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Katastrophenhilfegesetz, in der gemäß
dem Gesetz LGBl. Nr. 42/1997, in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 6/1998, geltenden Fas-
sung, wird wie folgt geändert:

1. Dem Titel des Gesetzes wird die Buchsta-
benabkürzung „K-KHG“ angefügt.

2. Im § 2 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2a
eingefügt:

„(2a) Von der Erstellung des Katastrophen-
schutzplanes hat die Bezirksverwaltungs-
behörde auch jene Rettungsorganisationen zu
hören, die unter Bedachtnahme auf die in
Abs. 1 genannten Katastrophenfälle in Be-
tracht kommen und die in ihrem Sprengel
ihren Standort haben. Die Rettungsorganisa-
tionen haben die Bezirksverwaltungsbehörde
insbesondere über ihre Möglichkeiten zur Hil-
feleistung, die Möglichkeiten der Alarmierung
und der Nachrichtenübermittlung, über die
verfügbaren Hilfspersonen und die vorhande-
nen Rettungsmittel in Kenntnis zu setzen.“

3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:
„§ 2a

Externe Notfallpläne für Betriebe

(1) Für Betriebe, die in den Anwendungsbe-
reich des Art. 11 der Richtlinie 96/82/EG des
Rates vom 9. Dezember 1996, zur Beherr-
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schung der Gefahren bei schweren Unfällen
mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 10 vom
14. Jänner 1997, S. 13, fallen, hat die Bezirks-
verwaltungsbehörde in Ergänzung der Kata-
strophenschutzpläne gemäß § 2 externe Not-
fallpläne für Maßnahmen außerhalb des Be-
triebes zu erstellen.

(2) Die externen Notfallpläne für Betriebe
gemäß Abs. 1 sind über die Zwecke des § 2
Abs. 1 hinaus zu erstellen, um
a) Schadensfälle einzudämmen und unter

Kontrolle zu bringen, um die Folgen mög-
lichst gering zu halten und Schäden für
Mensch, Umwelt und Sachen begrenzen zu
können;

b) Maßnahmen zum Schutz von Mensch und
Umwelt vor den Folgen schwerer Unfälle
einzuleiten und durchzuführen;

c) notwendige Informationen an die Öffent-
lichkeit sowie an betroffene Behörden oder
Dienststellen in dem betroffenen Gebiet
weiterzugeben und

d) Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Umwelt nach einem
schweren Unfall einzuleiten.

(3) Die externen Notfallpläne haben insbe-
sondere folgende Informationen zu enthalten:
a) Namen und Stellung der Personen, die

gemäß § 3 zur Einleitung von Sofortmaß-
nahmen bzw. zur Durchführung und Koor-
dinierung von Maßnahmen außerhalb des
Betriebsgeländes ermächtigt sind;

b) Vorkehrungen zur Entgegennahme von
Frühwarnungen sowie zur Alarmauslö-
sung und zur Benachrichtigung der Not-
fall- und Rettungsdienste;

c) Vorkehrungen zur Koordinierung der zur
Umsetzung des externen Notfallplanes
notwendigen Einsatzmittel;

d) Vorkehrungen zur Unterstützung von Ab-
hilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände;

e) Vorkehrungen betreffend Abhilfemaßnah-
men außerhalb des Betriebsgeländes;

f) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öf-
fentlichkeit über den Unfall sowie über das
richtige Verhalten;

g) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Not-
fall- und Rettungsdienste anderer Mit-
gliedstaaten im Fall eines schweren Unfal-
les mit möglichen grenzüberschreitenden
Folgen.

(4) Der Inhaber eines Betriebes gemäß
Abs. 1 ist verpflichtet, der Bezirksverwal-
tungsbehörde vor der Inbetriebnahme die für
die Erstellung der externen Notfallpläne er-
forderlichen Informationen zur Verfügung zu

stellen. Er ist bei der Erstellung des externen
Notfallplanes zu beteiligen und dessen inter-
ner Notfallplan ist zu berücksichtigen. Wenn
die Bezirksverwaltungsbehörde nicht die
Behörde ist, der der Betrieb den Sicherheits-
bericht gemäß Art. 9 der Richtlinie 96/82/EG
zu übermitteln hat, ist auch diese Behörde vor
der Erstellung des externen Notfallplanes,
insbesondere im Hinblick auf den Domino-Ef-
fekt gemäß Art. 8 der Richtlinie 96/82/EG, an-
zuhören.

(5) Der Entwurf eines externen Notfallpla-
nes ist von der Bezirksverwaltungsbehörde,
von der Standortgemeinde sowie von den an
diese angrenzenden Gemeinden für minde-
stens sechs Wochen zur öffentlichen Einsicht
aufzulegen. Die Auflage ist durch Kundma-
chung an der Amtstafel und durch Kundma-
chung in der Kärntner Landeszeitung und,
wenn von den betroffenen Gemeinden regel-
mäßig ein Publikations- oder Mitteilungsblatt
herausgegeben wird, auch in diesem bekannt-
zugeben. Die Kundmachung hat die Auflage-
frist und den Hinweis zu enthalten, daß inner-
halb der Auflagefrist jedermann berechtigt ist,
zum Entwurf Stellung zu nehmen.

(6) Externe Notfallpläne sind regelmäßig
alle drei Jahre sowie bei wesentlichen Ände-
rungen des Betriebes durch die Bezirksver-
waltungsbehörde zu überprüfen, zu erproben
und erforderlichenfalls zu überarbeiten und
auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der
Überprüfung sind Veränderungen im Betrieb,
bei den Notfall- und Rettungsdiensten, neue
technische Erkenntnisse und Erkenntnisse
über die Behandlung schwerer Unfälle zu
berücksichtigen. Abs. 4 ist anzuwenden. Sind
wesentliche Änderungen des externen Not-
fallplanes erforderlich, ist gemäß Abs. 5 vor-
zugehen.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann
aufgrund der Informationen in den Sicher-
heitsberichten gemäß Art. 9 der Richtlinie
96/82/EG entscheiden, daß sich die Erstellung
eines externen Notfallplanes gemäß Abs. 1
erübrigt. Diese Entscheidung ist zu begrün-
den. Abs. 4 letzter Satz ist anzuwenden.“

4. Im § 3 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Notfallpläne gemäß § 2a sind unverzüglich
anzuwenden, sobald es zu einem schweren
Unfall oder zu einem unkontrollierten Ereig-
nis kommt, bei dem aufgrund seiner Art zu er-
warten ist, daß es zu einem schweren Unfall
führt und ihre Anwendung erforderlich er-
scheint.“

5. In § 6 Abs. 3 wird das Zitat „des Wehrge-
setzes 1978, BGBl. Nr. 150“ durch das Zitat
„des Wehrgesetzes 1990“ ersetzt.
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6. § 7 lautet:
„§ 7

Mitwirkung der Bundesgendarmerie und des
Bundesheeres

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes der Bundesgendarmerie haben bei
der Vollziehung der Ahndung von Verwal-
tungsübertretungen gemäß § 9 Abs. 1 lit. a bis
c und lit. e mitzuwirken, durch
a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende

Verwaltungsübertretungen sowie
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von

Verwaltungsstrafverfahren erforderlich
sind.

(2) Vor einer Inanspruchnahme des Bundes-
heeres gemäß § 2 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1990
durch die Bezirksverwaltungsbehörde ist die
Landesregierung zu hören.“

7. Im § 8 Abs. 2 wird das Zitat „§ 17 des Lan-
desfeuerwehrgesetzes 1971“ durch das Zitat
„§ 47 des Kärntner Feuerwehrgesetzes“ er-
setzt.

8. Im § 9 Abs. 1 wird nach der lit. e folgende
lit. f angefügt:
„f)Einer Verpflichtung gemäß § 2a Abs. 4 oder

§ 2a Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 4 nicht
nachkommt."

9. Im § 9 Abs. 2 wird der Betrag „S 30.000,–“
durch den Betrag „2.180 Euro“ ersetzt.

10. Nach § 10 wird folgender § 11 angefügt:

„§ 11
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf das Wehrge-
setz 1990, BGBl. Nr. 305, verwiesen wird, ist
dieses in der Fassung des Gesetzes BGBl. I
Nr. 121/1998 anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden."

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Bis zum 31. Dezember 2001 tritt im § 9
Abs. 2 an die Stelle des Betrages von 2.180
Euro der Betrag von S 30.000,–.

(3) Bestehende Betriebe gemäß § 2a Abs. 1
sind verpflichtet, der Bezirksverwaltungs-
behörde die Informationen gemäß § 2a Abs. 4
bis längstens 1. Februar 2001 mitzuteilen, da-
mit die Bezirksverwaltungsbehörde unver-
züglich externe Notfallpläne erlassen kann.
§ 9 Abs. 1 lit. f ist anzuwenden.

(4) Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie
96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996 zur
Beherrschung der Gefahren bei schweren Un-
fällen mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 10
vom 14. Jänner 1997, S. 13, umgesetzt.

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

61. Gesetz vom 12. Juli 2000, mit dem das
Kärntner Kulturförderungsgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Das Kärntner Kulturförderungsgesetz – K-
KFG, LGBl. Nr. 4/1992, in der Fassung der
Gesetze LGBl. Nr. 48/1996 und 43/1998, wird
wie folgt geändert:

1. § 9 Abs. 3 lautet:
„(3) Dem Fachbeirat nach § 8 Abs. 1 lit. f

kommt gemeinsam mit dem Fachbeirat nach
§ 8 Abs. 1 lit. a auch die Aufgabe zu, die Lan-
desregierung bei der künstlerischen Ausge-
staltung von Bauvorhaben (§ 4 Abs. 2) zu be-
raten. Beschließende Stimme kommt den Mit-
gliedern beider Beiräte, einem Vertreter des
Bauherrn und dem Architekten des konkreten
Bauvorhabens zu. Zu diesen Beratungen hat
der Vorsitzende des Beirates nach § 8 Abs. 1
lit. f einzuladen; ihm kommt auch die Vorsitz-
führung zu.“

2. § 11 Abs. 2 lautet:
„(2) In den Fachbereichen nach § 8 Abs. 1

lit. a bis e und g werden jedenfalls vergeben:
a) ein Kulturpreis des Landes Kärnten;
b) zwei Würdigungspreise des Landes Kärn-

ten;
c) sieben Förderungspreise.“

3. Nach § 11 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a
eingefügt:

„(2a) Je ein Förderungspreis ist jeweils für
die Fachbereiche nach § 8 Abs. 1 lit. a bis c, e
und g zu vergeben. Zwei Förderungspreise
sind für den Fachbereich nach § 8 Abs. 1 lit. d
zu vergeben und zwar getrennt nach Natur-
wissenschaften und Technische Wissenschaf-
ten einerseits und Geistes- und Sozialwissen-
schaften andererseits.“

4. Im § 11 Abs. 4 entfallen die Worte „der
darstellenden Kunst“.

Landesgesetzblatt 2000, Stück 34, Nr. 60, 61224



5. Im § 12 Abs. 2 wird das Zitat „§ 8 Abs. 1
lit. e“ durch das Zitat „§ 8 Abs. 1 lit. f“ ersetzt.

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r
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